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Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  
 
im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 hat der Gesetzgeber „auf den letzten Metern“ eine Reihe 
steuerrechtlicher Änderungen beschlossen, von denen wir Ihnen eine kleine Auswahl vorstellen. Der Steu-
ertipp beleuchtet eine gesetzliche Neuregelung zum Zusätzlichkeitserfordernis bei begünstigten Bar- oder 
Sachbezügen. Viele Freiberufler schließen Arbeitsverträge mit nahen Angehörigen ab. Die Finanzämter 
erkennen diese Arbeitsverhältnisse nur an, wenn sie fremdüblich vereinbart werden. Wir stellen Ihnen dazu 
ein aktuelles Urteil vor. Darüber hinaus beleuchten wir, wem das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz hilft. Der 
Steuertipp geht der Frage nach, wann das Ehegattensplitting nach einer Trennung noch beansprucht wer-
den kann. Zu guter Letzt berichten wir über das neue BMF-Schreiben zu kleinen Fotovoltaikanlagen. 
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 Gesetzgebung  

Welche Änderungen hat das Jahres-steuer-
gesetz 2020 gebracht?  

Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Gesetzgeber 
das Jahressteuergesetz 2020 verabschiedet. Es 
enthält eine Vielzahl steuerrechtlicher Änderun-
gen, von denen wir Ihnen hier eine kleine Aus-
wahl erläutern.  

• Investitionen: Durch die Bildung von Investiti-
onsabzugsbeträgen lässt sich künftiges Ab-schrei-
bungspotential aus beweglichen Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens in Zeit-räume vor de-
ren Anschaffung verlegen. Zu-dem sind nach der 
Anschaffung auch Sonder-abschreibungen mög-
lich.  

Wer Investitionsabzugsbeträge bilden möchte, 
muss das begünstigte Wirtschaftsgut nach wie vor 
fast ausschließlich (zu mehr als 90 %) betrieblich 
nutzen. Neu ist, dass nun auch längerfristig (für 
mehr als drei Monate) vermietete Wirtschaftsgüter 
begünstigt sind. Die begünstigten Investitionskos-
ten wurden von 40 % auf 50 % angehoben. Für 
alle Einkunftsarten gilt eine einheitliche Gewinn-
grenze von 200.000 € bei der Inanspruchnahme 
von Investitionsabzugsbeträgen.  

Hinweis: Diese Änderungen gelten erstmals für 
Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschrei-
bungen, die in nach dem 31.12.2019 endenden 
Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen wer-
den.  

• Verlustverrechnung: Für Verluste aus Termin-
geschäften und Kapitalforderungen wurde 2019 
eine Verlustverrechnungsbeschränkung einge-
führt. Danach können etwaige Verluste nur mit in 
künftigen Jahren anfallenden Gewinnen aus sol-
chen Geschäften verrechnet werden. Die Rege-
lung ist zwar nicht abgeschafft worden, immerhin 
wurde aber der Höchstbetrag für die Verlustver-
rechnung von 10.000 € auf 20.000 € angehoben.  

• Ehrenamt: Der Übungsleiter-Freibetrag wurde 
ab 2021 von 2.400 € auf 3.000 € und die Ehren-
amtspauschale von 720 € auf 840 € an-gehoben.  

• Spenden: Die Grenze für den vereinfachten Zu-
wendungsnachweis (hier reicht der Bareinzah-
lungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines 
Kreditinstituts aus) bei Spenden wurde für Zuwen-
dungen nach dem 31.12.2019 von 200 € auf 300 
€ erhöht.  

• Alleinerziehende: Der Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende war bereits durch das Zweite 
Corona-Steuerhilfegesetz für 2020 und 2021 von 
1.908 € jährlich auf 4.008 € für das erste Kind an-
gehoben worden. Diese Regelung wurde entfris-
tet, so dass sich der Höchstbetrag auch ab 2022 
auf 4.008 € jährlich beläuft. Unverändert erhöht 
sich dieser Betrag um 240 € je weiterem Kind.  

• Kurzarbeitergeld: Die Regelung, nach der Ar-
beitgeberzuschüsse zum (Saison-) Kurzarbeiter-
geld steuerfrei bleiben, wurde bis Ende 2021 ver-
längert.  

• Steuerhinterziehung: Die Verjährungsfrist bei 
besonders schwerer Steuerhinterziehung wurde 
von zehn auf 15 Jahre verlängert.  

Hinweis: Die Freigrenze für Sachbezüge wird erst 
ab dem 01.01.2022 von 44 € auf 50 € er-höht. Bis 
zu diesem Betrag können Arbeitgeber ihren Ar-
beitnehmern monatlich steuerfreie Sachzuwen-
dungen gewähren. 

Zuschlagsteuer  

Für rund 90 % der Steuerzahler ist der 
„Soli“ Geschichte  

Seit Januar 2021 wird kein Solidaritätszuschlag 
mehr erhoben, wenn die zu zahlende Lohn- oder 
Einkommensteuer unter 16.956 € bzw. 33.912 € 
(Einzel-/Zusammenveranlagung) liegt. Oberhalb 
dieser Grenze setzt eine „Milderungszone“ ein: 
Zwischen 16.956 € und 31.528 € Lohn- oder Ein-
kommensteuer erhöht sich der zu zahlende Soli-
daritätszuschlag schrittweise auf 5,5 %. Auf sehr 
hohe Einkommen (oberhalb der neuen Milde-
rungszone) ist der Solidaritätszuschlag unverän-
dert zu entrichten. Zudem wird der Zuschlag auf 
die Körperschaftsteuer von Kapitalgesellschaften 
weiterhin wie bisher erhoben.  

Hinweis: Das Bundesfinanzministerium bietet on-
line einen „Soli-Rechner“ an, mit dem Sie Ihre 
Steuerersparnis errechnen können. 

Corona-Krise  

Steuerbefreiung für Impfstoffe und Testkits  
Bisher konnten die EU-Mitgliedstaaten die Mehr-
wertsteuersätze auf Impfstoffe zwar senken, die 
Anwendung eines Nullsatzes war aber nicht mög-
lich. Die EU-Kommission hat sich zur Mehrwert-
steuerbefreiung von Corona-Impfstoffen und 
Teskits geäußert. Basis für die von allen Mitglied-
staaten am 07.12.2020 einstimmig angenomme-
nen Maßnahmen ist ein Vorschlag der 



Seite 4 von 7 

 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

                       Frühauf & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH  – Georgstr. 21 – 31515 Wunstorf – Tel.: 05031-3375 / Fax: - 4232 

  

Kommission vom 28.10.2020. Die Maßnahmen er-
möglichen es den EU-Mitgliedstaaten, die Mehr-
wertsteuer für Impfstoffe und Testkits, die an Kran-
kenhäuser, Ärzte und Einzelpersonen sowie die 
damit verbundenen Dienstleister verkauft werden, 
zeitlich befristet auszusetzen.  
Hinweis: Die neuen Vorschriften gelten ab dem 
ersten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der EU und bis Ende 2022 oder bis eine Eini-
gung über den anhängigen Vor-schlag der Kom-
mission zu neuen Vorschriften für Mehrwertsteu-
ersätze erzielt ist. 

der mangelhaften Überwachung im Aufwachraum 
auseinandersetzen müssen. Das Gericht habe in 
diesem Zusammenhang wesentliche Aspekte der 
zur Verfügung stehenden Beweismittel (dem Pra-
xisinhaber waren die organisatorischen Miss-
stände seit Jahren bekannt) unberücksichtigt ge-
lassen. Ein von mehreren Personen durchgeführ-
ter medizinischer Eingriff stelle regelmäßig mehr 
dar als die Summe voneinander getrennter ärztli-
cher Einzelleistungen. Gerade die Organisation 
der Zusammenarbeit sei trotz des Vertrauens-
grundsatzes als notwendige Bedingung einer Zu-
sammenarbeit ein wesentlicher Bestandteil der 
ärztlichen Sorgfaltspflichten. 

Steuertipp  

Zusätzlichkeitserfordernis bei begünstigten 
Bar- oder Sachbezügen  

Die Steuerfreiheit vieler Arbeitgeberleistungen 
hängt davon ab, ob sie zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Der 
Gesetzgeber hat die arbeitnehmerfreundliche 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Ge-
währung von Zusatzleistungen und zur Zulässig-
keit von Gehaltsumwandlungen ausgehebelt. Das 
Zusätzlichkeitserfordernis ist ab 2020 nur noch un-
ter folgenden Voraussetzungen erfüllt:  

• Die Leistung wird nicht auf den Anspruch auf Ar-
beitslohn angerechnet,  

• der Anspruch auf Arbeitslohn wird nicht zuguns-
ten der Leistung herabgesetzt,  

• die verwendungs- oder zweckgebundene Leis-
tung wird nicht anstelle einer bereits vereinbarten 
künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und  

• bei Wegfall der Leistung wird der Arbeitslohn 
nicht erhöht.  

Hinweis: Nutzen Sie unser Beratungsangebot zu 
dieser Neuregelung. Sie sollten im Hinblick auf die 
Bar- oder Sachbezüge, die Sie freiwillig gewähren, 

gegebenenfalls Vereinbarungen mit Ihren Arbeit-
nehmern treffen. 

 Ehegattenarbeitsverhältnis  

Zeitwertguthabenmodell muss einem 
Fremdvergleich standhalten  

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinba-
ren, dass künftig fällig werdender Arbeitslohn nicht 
sofort ausgezahlt, sondern auf ein Wertgutha-
benkonto eingezahlt wird. Der Arbeitslohn wird 
erst später im Zusammenhang mit einer vollen o-
der teilweisen Freistellung von der Arbeitsleistung 
während des fortbestehenden Arbeitsverhältnis-
ses ausgezahlt. Angestrebte Rechtsfolge einer 
Wertguthabenvereinbarung ist, dass Einstellun-
gen in das Wertguthaben keine Beitragspflicht zur 
Sozialversicherung auslösen und auch nicht der 
Lohnsteuer unterliegen.  

Prinzipiell ist eine Wertguthabenvereinbarung 
auch bei einem Ehegattenarbeitsverhältnis mög-
lich. Schließen Ehegatten im Rahmen eines Ar-
beitsverhältnisses eine Wertguthabenvereinba-
rung ab, muss dafür aber laut Bundesfinanzhof ein 
gesonderter Fremdvergleich erfolgen. Dabei ist zu 
prüfen, ob die Vertragschancen und -risiken 
fremdüblich verteilt sind. Eine einseitige Vertei-
lung zu Lasten des Arbeitgeberehegatten ist regel-
mäßig anzunehmen, wenn der Arbeitnehmerehe-
gatte unbegrenzt Wertguthaben ansparen sowie 
Dauer, Zeitpunkt und Häufigkeit der Freistellungs-
phasen nahezu beliebig wählen kann. In einem 
solchen Fall wird die Wertguthabenvereinbarung 
steuerlich nicht anerkannt. 

Steuerberatung  

Für die Steuererklärungen 2019 gelten ver-
längerte Abgabefristen  

Jetzt ist es amtlich: Der Gesetzgeber hat die Steu-
ererklärungsfrist in beratenen Fällen und die zins-
freie Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 
2019 verlängert, und zwar bis zum 31.08.2021. 
Damit soll den Mehrbelastungen der steuerbera-
tenden Berufe während der Corona-Krise Rech-
nung getragen werden.  

Hinweis: Grundsätzlich würde die Verzinsung 
(sowohl Erstattungs- als auch Nachzahlungs-zin-
sen) für das Jahr 2019 am 01.04.2021 beginnen - 
dieser Stichtag wurde ebenfalls einmalig auf den 
01.10.2021 verschoben. 
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Drittes Corona-Steuerhilfegesetz  

Weitere Hilfen für Familien und Unterneh-
men verabschiedet  

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pande-
mie stellen Bürgerinnen und Bürger sowie viele 
Unternehmen noch immer vor große Herausforde-
rungen. Mit dem Dritten Corona-Steuerhilfegesetz 
sollen die Folgen weiter bekämpft und die Binnen-
nachfrage gestärkt werden. Das Gesetz enthält 
folgende Maßnahmen:  

• Für jedes Kind, für das die Eltern im Jahr 2021 
Anspruch auf Kindergeld haben, wird ein Kinder-
bonus von 150 € gewährt. Der Bonus wird aber im 
Rahmen der Steuererklärung bei der Günstiger-
prüfung, ob der Abzug der Kinderfreibeträge güns-
tiger ist als das gezahlte Kindergeld, berücksich-
tigt. Das führt dazu, dass sich der Bonus ab einem 
bestimmten Einkommen nicht bemerkbar macht.  

• Der steuerliche Verlustrücktrag für Unternehmen 
und Selbständige ist auf 10 Mio. € bzw. 20 Mio. € 
(bei Zusammenveranlagung) angehoben worden. 
Dies gilt für die Jahre 2020 und 2021, ebenso beim 
vorläufigen Verlustrücktrag für 2020. Der vorläu-
fige Verlustrücktrag für 2021 wird bei der Steuer-
festsetzung für 2020 berücksichtigt. Zudem be-
steht die Möglichkeit, die Stundung auch für die 
Nachzahlung bei der Steuerfestsetzung 2020 zu 
beantragen.  

• Der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Restau-
rant- und Verpflegungsdienstleistungen (Ge-
tränke sind ausgenommen) wurde über den 
30.06.2021 hinaus bis zum 31.12.2022 verlängert. 
Neben der Gastronomie profitieren hiervon auch 
Cateringunternehmen, der Lebensmitteleinzel-
handel, Bäckereien und Metzgereien, soweit sie 
verzehrfertig zubereitete Speisen an Kunden ab-
geben.  

Hinweis: Der Bundesrat hat am 05.03.2021 grü-
nes Licht gegeben. 

Onlineangebot  

Werbung für Krankschreibung mittels Fern-
diagnose rechtswidrig?  

Ist die Werbung für die Ausstellung von Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigungen (AU-
Bescheinigungen), die nur auf der Beantwortung 
eines vor-formulierten Fragenkatalogs basie-
ren, rechts-widrig? Diese Frage hat das Oberlan-
desgericht Hamburg (OLG) beantwortet.  

Die Beklagte ermöglicht den Erhalt einer AU-
Bescheinigung ausschließlich im Wege der Fern-
behandlung. Der Interessent kann hierzu über 
sein Mobiltelefon die Internetseite aufrufen. Unter 
dem Link „Los geht’s“ erhält er folgendes Ange-
bot: „Sie sind arbeitsunfähig wegen Erkältung und 
müssten daher zum Arzt? Hier erhalten Sie Ihre 
AU-Bescheinigung einfach online per Handy nach 
Hause! Wenn Sie werktags (Mo-Fr) vor 10 Uhr be-
stellen, versenden wir Ihre AU bis 15 Uhr per 
WhatsApp & per Post. Anderenfalls am nächsten 
Werktag (Mo-Fr) bis 15 Uhr. Beginn der AU ist im-
mer das Bestelldatum.“  

Der Kläger mahnte die Beklagte ab. Die Beklagte 
wies die Vorwürfe zurück. Laut Kläger verstößt die 
Beklagte gegen das Heilmittelwerbegesetz, da sie 
für eine Fernbehandlung werbe - nämlich für eine 
Erkennung von Krankheiten, die nicht auf der un-
mittelbaren Wahrnehmung des Arztes beruhe. 
Darüber hinaus liege auch ein Verstoß gegen ärzt-
liches Berufsrecht vor. Wie schon die Vorinstanz 
hat auch das OLG in der Werbung einen Verstoß 
gegen das Fernbehandlungsverbot gesehen. Das 
streitbefangene Geschäftsmodell biete nicht aus-
reichend Möglichkeiten, dass der diagnostizie-
rende Arzt sich einen umfassenden Eindruck ver-
schaffen könne. 

Hinweis: Unzulässig ist eine Werbung für die Er-
kennung oder Behandlung von Krankheiten, Lei-
den, Körperschäden oder krankhaften Beschwer-
den, die nicht auf eigener Wahrnehmung an dem 
zu behandelnden Menschen beruht (Fernbehand-
lung). 

Steuertipp  

Wann Sie die Vorteile des Ehegatten-split-
tings noch beanspruchen können  

Vom Splittingtarif profitieren Ehepaare, wenn ihre 
Einkünfte bei der Einkommensteuerveranlagung 
sehr unterschiedlich ausfallen. Faustregel: Je grö-
ßer die Einkommensdifferenz ist, desto größer 
ist die Steuerersparnis bei Anwendung des Split-
tingtarifs. Erzielen beide in etwa gleich hohe Ein-
künfte, ergibt sich durch das Splitting hinge-gen 
kein Steuervorteil. Nach einer Trennung gehen die 
steuerlichen Vor-teile des Ehegattensplittings spä-
testens ab dem folgenden Jahreswechsel verlo-
ren. Im Folgejahr der Trennung kommt die Einzel-
veranlagung wie-der zum Tragen, so dass die Ein-
kommensteuer nach dem Grundtarif berechnet 
wird. Im Fall einer „On-Off-Beziehung“ kann der 
Splittingtarif aber durchgehend beansprucht wer-
den, wenn sich die Eheleute nach der Trennung 
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rechtzeitig wieder versöhnen: Haben sich Ehe-
gatten zum Beispiel 2020 getrennt und wollen sich 
beide nun wieder versöhnen, lohnt es sich steuer-
lich, noch vor dem Jahresende 2021 wieder zu-
sammenzuziehen. Dann kann der Splittingtarif 
durchgehend für die Jahre 2020 und 2021 bean-
sprucht werden.  

Wenn das dauerhafte gemeinsame Zusammenle-
ben erneut scheitert und sich das Ehepaar im Jahr 
2021 wieder trennt, bleibt der Steuervorteil für 
2021 aber für beide erhalten. Denn eine Mindest-
dauer für das erneute Zusammenleben ist gesetz-
lich nicht vorgesehen. Allerdings hält das Finanz-
gericht Köln eine vierwöchige Probezeit für ange-
messen. Wichtig ist im Fall einer erneuten Tren-
nung, dass dem Finanzamt vor Ort glaubhaft ver-
mittelt wird, dass es sich um einen ernsthaften 
Versöhnungsversuch gehandelt hat. Um dies zu 
gewährleisten, sollte das amtliche Formular „Er-
klärung zur Wiederaufnahme der ehelichen/le-
benspartnerschaftlichen Gemeinschaft“ beim Fi-
nanzamt eingereicht werden. Als Nachweis kann 
auch die Ummeldung des Hauptwohnsitzes hilf-
reich sein.  

Hinweis: Wer eine dauerhafte Trennung von sei-
nem Ehepartner plant, sollte damit aus steuerli-
cher Sicht bis Anfang Januar durchhalten, um den 
Splittingvorteil noch in das neue Jahr „herüberzu-
retten“.  

 Ehrenamt  

Helfer im Impfzentrum werden steuerlich 
entlastet  

Im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie wurden 
deutschlandweit 60 Impfzentren eingerichtet. Was 
die ärztliche Tätigkeit in Impfzentren angeht, sind 
zwar längst nicht alle arbeits-, sozial- und steuer-
rechtlichen Aspekte geklärt. Die Finanzministerien 
von Bund und Ländern haben sich aber immerhin 
bereits auf Steuervergünstigungen für die Helfer 
geeinigt. Wie das Finanzministerium Nordrhein-
Westfalen mitteilt, können Menschen, die neben-
beruflich beim Impfen der Bevölkerung unterstüt-
zen, ihre Einkünfte wie folgt steuerfrei stellen las-
sen:  

• Übungsleiter-Freibetrag: Wer nebenberuflich in 
einem Impfzentrum Aufklärungsgespräche führt o-
der beim Impfen selbst beteiligt ist, kann in seinen 
Steuererklärungen 2020 und 2021 den Übungslei-
ter-Freibetrag in Abzug bringen. Der Höchstbetrag 
liegt 2021 bei 3.000 € (2.400 € im Jahr 2020). Bis 
zu dieser Höhe bleiben die Einkünfte aus dem ne-
benberuflichen Engagement steuerfrei.  

• Ehrenamtspauschale: Wer nebenberuflich in 
der Verwaltung und der Organisation von Impfzen-
tren arbeitet, kann die Ehrenamtspauschale bean-
spruchen. Im Jahr 2021 sind bis zu 840 € steuer-
frei (720 € im Jahr 2020).  

Zahnarztpraxis  

Weisheitszahnextraktion durch Osteotomie 
ist Behandlungsstandard  

Muss ein Zahnarzt vor der operativen Entfernung 
eines Weisheitszahns darüber aufklären, dass die 
Behandlung auch in einer kieferchirurgischen 
Praxis durchgeführt werden kann? Oder gehört 
eine Weisheitszahnextraktion zum Behandlungs-
standard einer Zahnarztpraxis? Mit diesen Fragen 
hat sich das Oberlandesgericht Dresden (OLG) 
auseinandergesetzt.  

Im Urteilsfall klagte ein Patient nach einer operati-
ven Entfernung eines Weisheitszahns im Wege 
der Osteotomie gegen die Zahnärztin. Er warf ihr 
unter anderem vor, ihn nicht darüber aufgeklärt 
zu haben, dass die Weisheitszahnextraktion auch 
in einer fachärztlichen oralchirurgischen Praxis o-
der Klinik hätte durchgeführt werden können. Das 
Landgericht (LG) wies die Klage ab. Dagegen rich-
tete sich die Berufung des Klägers.  

Das OLG hat die Entscheidung des LG bestätigt. 
Eine Aufklärung des Klägers über die Möglichkeit, 
den Eingriff in einer fachärztlichen oralchirurgi-
schen Praxis oder Klinik durchzuführen, sei hier 
nicht geschuldet gewesen. Insoweit handle es sich 
nicht um eine Behandlungsalternative mit 
gleichwertigen Chancen, aber unterschiedlichen 
Risiken. Die Weisheitszahnentfernung im Wege 
der Osteotomie gehört nach den Ausführungen ei-
nes Sachverständigen zum Behandlungsstandard 
einer Zahnarztpraxis.  

Hinweis: Für unerheblich hielt das OLG den vom 
Kläger angeführten Umstand, dass die Weisheits-
zahnentfernung im Wege der Osteotomie von an-
deren Zahnärzten regelmäßig ab-gelehnt werde. 
Dadurch sei nicht belegt, dass Zahnärzte nach ih-
rer Ausbildung bzw. entsprechend ihrer jeweiligen 
Erfahrung und Praxisausstattung nicht über die er-
forderlichen Kenntnisse zur Durchführung eines 
solchen Eingriffs verfügten. 

Steuertipp  

Ab 2021 neue Sofortabschreibung für Com-
puter und Software  

Seit dem 01.01.2021 sind die Ausgaben für Com-
puter und Software sowie die erforderlichen 
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Peripheriegeräte im Jahr der Anschaffung in vol-
ler Höhe als Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten abziehbar. Zuvor waren entsprechende 
Aufwendungen nur dann sofort abziehbar, wenn 
sie 800 € netto nicht überstiegen. Höhere Aufwen-
dungen konnten nur über drei Jahre im Wege der 
Ab-schreibung abgezogen werden.  

Damit ist jetzt Schluss. Seit Beginn des Jahres 
sind die Aufwendungen für die Anschaffung von 
betrieblich oder beruflich genutzten Computern 
samt Software und erforderlichen Peripheriegerä-
ten im Jahr der Anschaffung in vollem Umfang als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten ab-
ziehbar, und zwar unabhängig von der Höhe der 
verauslagten Beträge. Dies hat das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) geregelt.  

Zur Computerhardware zählt das BMF neben 
Desktop-Rechnern auch Desktop-Thin-Clients, 
Notebooks und Tablets, Work- und Dockingsta-
tions sowie Netzteile. Peripheriegeräte sind unter 
anderem Tastatur, Maus, Scanner, Drucker, Ka-
mera, Mikrofon, Headset sowie externe Festplat-
ten, USB-Sticks, Beamer, Lautsprecher und Moni-
tore. Zur Software zählen die Betriebs- und An-
wendersoftware zur Dateneingabe und -verarbei-
tung, darunter auch ERP-Software, Software für 
Warenwirtschaftssysteme oder sonstige Anwen-
dungssoftware zur Unternehmensverwaltung oder 
Prozesssteuerung.  

Hinweis: Die neue Sofortabschreibung ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anwendbar, die nach 
dem 31.12.2020 enden (bei regulärem Wirt-
schaftsjahr also erstmals für das Jahr 2021). Die 
Regelungen zur einjährigen Nutzungsdauer dür-
fen auch auf Wirtschaftsgüter angewandt werden, 
die vor 2021 angeschafft worden sind und für die 
bisher eine andere (längere) Nutzungsdauer zu-
grunde gelegt wurde. Das heißt, dass alle vom 
BMF genannten Wirtschaftsgüter im Jahr 2021 
steuerlich voll-ständig abgeschrieben werden dür-
fen. Die Re-gelungen sind auch auf beruflich oder 
betrieblich genutzte Wirtschaftsgüter des Privat-
vermögens anwendbar.  

Gewinnerzielungsabsicht bei kleinen 
Fotovoltaikanlagen (bis zu 10kW, Inbe-

triebnahme nach 31.12.2003) 
Die Finanzverwaltung hat in dem BMF-Schreiben v. 

2.6.2021 Regelungen zur Vereinfachung der ertrag-

steuerlichen Behandlung kleiner Photovoltaikanla-

gen und vergleichbarer Blockheizkraftwerke 

(BHKW) getroffen. Demnach können steuerpflich-

tige Personen einen schriftlichen Antrag stellen, dass 

diese kleinen Photovoltaikanlagen/BHKW ohne 

Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden. Aus 

Vereinfachungsgründen ist hier ohne weitere Prü-

fung in allen offenen Veranlagungszeiträumen eine 

steuerlich unbeachtliche Liebhaberei zu unterstellen. 

Der Antrag wirkt auch für die nachfolgenden Jahre. 

Es handelt sich um ein Wahlrecht.   

Wunstorf, Juni 2021 

Michael Frühauf, Steuerberater 
Fachberater im Gesundheitswesen (H:G/metax) 

 
Nicole Möller, Steuerberaterin 
Fachberaterin für das Gesundheitswesen (DStV e.V.) 

 

Zur allgemeinen Berichterstattung zu den öffentli-
chen Corona-Hilfen etc. verweisen wir auf unsere 
Sonderinformationen zu diesem Thema sowie auf 
unsere Webseite* 

 https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-
Download 

* bei einem Link mit Zeilenumbruch funktioniert der Link im pdf -

Exemplar i.d.R. leider nur, wenn man auf das Ende des Links drückt. 

https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download
https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download
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Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  
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Kindergeld/-freibeträge  
 

Steuerzahler werden ab 2021 entlastet 
Das Zweite Gesetz zur steuerlichen Entlastung 
von Familien sowie zur Anpassung weiterer steu-
erlicher Regelungen ist beschlossene Sache. Das 
Kindergeld wird ab 2021 um monatlich 15 € pro 
Kind angehoben. Damit erhalten Eltern monatlich 
folgende Zahlungen: 

Kindergeld  ab 01.01.2021  

für das erste und 

zweite Kind je  

219 €  

für das dritte Kind  225 €  
ab dem vierten Kind je  250 €  

 

Die Anhebung bringt eine Erhöhung des Kinder-
freibetrags ab 2021 auf 5.460 € (pro Elternteil: 
2.730 €) und des Freibetrags für den Erziehungs- 
und Betreuungs- oder Ausbildungsbedarf auf 
2.928 € (pro Elternteil: 1.464 €) mit sich.  

Daneben gibt es Erleichterungen, von denen alle 
Steuerzahler profitieren. Der Grundfreibetrag 

steigt ab 2021 auf 9.744 € und ab 2022 auf 9.984 
€. Damit einhergehend können Steuerzahler, die 
Angehörige mit Unterhaltszahlungen unterstützen, 
ab 2021 größere Teile ihrer Unterstützungsleistun-
gen steuerlich geltend machen. Schließlich wird 
die „kalte Progression“ - die Steuermehrbelastung, 
die eintritt, wenn die Einkommensteuersätze nicht 
an die Preissteigerung angepasst werden - abge-
mildert. 

Pauschbeträge  

Für Menschen mit Behinderung gelten ab 
2021 Erleichterungen 

Menschen mit Behinderung können Pauschbe-
träge geltend machen, statt ihre behinderungsbe-
dingten Mehraufwendungen einzeln nachzuwei-
sen. Der Gesetzgeber hat diese Pauschbeträge, 
deren Höhe vom Grad der Behinderung (GdB) ab-
hängt, verdoppelt. Zudem wurde die veraltete 
Systematik hinsichtlich des GdB aktualisiert und 
an das Sozialrecht angeglichen. Diese Änderun-
gen gehen auf das Gesetz zur Erhöhung der Be-
hinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung wei-
terer steuerlicher Regelungen zurück. Ab 2021 
können Steuerzahler mit einem GdB von mindes-

tens 20 ohne besondere Voraussetzungen diese 
Pauschbeträge geltend machen: 

 

 

 

GdB  Pausch-

betrag  

GdB  Pausch-

betrag  

20  384 €  70  1.780 €  
30  620 €  80  2.120 €  
40  860 €  90  2.460 €  
50  1.140 €  100  2.840 €  
60  1.440 €  

 
Hinweis: Für Menschen, die hilflos sind, sowie 
für Blinde und Taubblinde erhöht sich der 
Pauschbetrag auf 7.400 €.  
 
Wer in seiner körperlichen Beweglichkeit einge-
schränkt ist, muss behinderungsbedingte Fahrt-

kosten nun nicht mehr einzeln nachweisen. Ab 
2021 greift eine Pauschalbetragsregelung. Die 
Pauschale beträgt 

• 900 € bei Menschen mit einem GdB von mindes-
tens 80 oder einem GdB von mindestens 70 und 
dem Merkzeichen „G“,  
• 4.500 € für Menschen mit den Merkzeichen „aG“, 
„Bl“, „TBl“ und „H“.  
 
Ab 2021 wird der Pflege-Pauschbetrag bereits ab 
Pflegegrad 2 und unabhängig vom Kriterium 
„hilflos“ gewährt. Folgende Pauschbeträge sind 
gesetzlich definiert:  

• 600 € bei Pflegegrad 2,  
• 1.100 € bei Pflegegrad 3 und  
• 1.800 € bei Pflegegrad 4 oder 5.  
 
Der Pflege-Pauschbetrag stellt auf die persönliche 
Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Personen 
(Pflegegrade 2 bis 5) in der häuslichen Umge-

bung ab. Die Pflege besteht zum Beispiel in der 
Hilfestellung bei Verrichtungen des täglichen Le-
bens (Körperpflege, Nahrungsaufnahme etc.). Da 
die Regelung auf die persönliche Pflege abstellt, 
führt auch die persönliche Pflege und Betreuung 
in der Wohnung des Pflegebedürftigen zu einer 
Steuerermäßigung. Der Pauschbetrag schließt die 
Möglichkeit des Einzelnachweises etwaiger höhe-
rer Aufwendungen nicht aus.  

Corona-Pandemie  

Wer darf Atteste zur Befreiung von der Mas-
kenpflicht ausstellen?  

Atteste sind wichtige Zeugnisse, um eine Erkran-
kung zu belegen. Mit einem Attest lässt sich so-
gar die vielerorts geltende Maskenpflicht umge-
hen. Mit der Frage, wer solche Atteste ausstellen 
darf, hat sich kürzlich das Verwaltungsgericht 
Potsdam (VG) befasst.  
Im Urteilsfall hatte sich ein Schüler gegen die 
Pflicht gewehrt, in seiner Schule einen Mund-Na-
sen-Schutz zu tragen. Er legte dazu zwei von ei-
nem Heilpraktiker (einem Zahnarzt im Ruhe-
stand) ausgestellte Atteste vor. Da die Schule 
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diese nicht anerkennen wollte, beantragte der 
Schüler, dass das VG einstweilig feststellen solle, 
dass die Atteste ausreichend seien, um ihn von 
der Maskenpflicht zu befreien. Das zweite Attest 
des Heilpraktikers diagnostizierte eine Angst- und 
Panikerkrankung, ein Schlafapnoesyndrom, eine 
Dyspnoe und eine Mundatmung. 
Das VG sah diese Atteste als nicht ausreichend 
an und wies den Antrag des Schülers zurück. Ein 
Heilpraktiker könne aufgrund seiner Ausbildung 
keine ärztlichen Atteste ausstellen. Zudem könne 
ein Zahnarzt keine psychiatrischen Symptome 
(z.B. Angststörungen) feststellen, weil dies nicht in 
seinen Fachbereich falle. Er dürfe somit nur zahn-
ärztliche Diagnosen stellen. Zudem sei nicht er-
sichtlich, warum eine Schlafapnoe den Träger ei-
ner Maske beim Atmen hindern sollte.  
Aus welchen gesundheitlichen Gründen in der 
konkreten Tragesituation keine Maske getragen 
werden könne, sei hinreichend substantiiert dar-
zulegen. Dazu müsse das Attest zumindest erken-
nen lassen, welche Beeinträchtigung bei dem 
Schüler festgestellt worden sei, und inwiefern sich 
deswegen das Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes nachteilig auswirke.  
Hinweis: Gefälligkeitsatteste sind strafbar und 
können den ausstellenden Arzt Kopf und Kragen 
kosten. 

Transparenz  

Patienten haben ein Recht auf Kopie der 
Krankenakte als PDF  

Möchte ein Patient wissen, was bei seiner Be-
handlung geschehen ist und ob er zum Beispiel 
falsch behandelt worden ist, braucht er Informati-
onen, die er nur der Behandlungsakte entnehmen 
kann. Die Einsicht in die Behandlungsakte löst Ko-
pier- und Versandkosten aus. Das Landgericht 
Dresden hat einen einfacheren, kostengünstige-
ren und schnelleren Weg für Klinik und Patient auf-
gezeigt: Die Klinik muss dem Patienten, der dies 
fordert, auch eine kostenlose Kopie der Behand-
lungsakte als PDF übersenden. Die Rechtsgrund-
lage dafür biete die Datenschutz-Grundverord-
nung.  
Kliniken und Klinikärzte sowie niedergelassene 
Ärzte sollten diese Rechtsprechung vorerst be-
achten und Patienten auf deren ausdrücklichen 
Wunsch hin auch die Behandlungsakte als PDF 
übersenden. Der Patient muss dazu nur (z.B. per 
E-Mail) eine Kopie seiner vollständigen Behand-
lungsakte als PDF anfordern. Zumal viele Behand-
lungsakten bereits elektronisch geführt würden, 
sei eine Frist von zehn Tagen - außer in älteren 
Behandlungsfällen - ausreichend, um die PDF-
Kopie zu erstellen, zu verschlüsseln und per E-
Mail zu versenden.  
Hinweis: Aus Datenschutzgründen empfiehlt es 
sich allerdings, die PDF-Datei vor dem Versand 
per E-Mail zu verschlüsseln und dem Patienten 

das entsprechende Passwort zum Beispiel per Te-
lefon mitzuteilen. 

Steuertipp  

Aufgabegewinn bei häuslichem Arbeitszim-
mer im Betriebsvermögen  

Gibt ein Freiberufler seine berufliche Tätigkeit auf, 
muss er einen Aufgabegewinn ermitteln und ver-
steuern. Befindet sich ein häusliches Arbeitszim-
mer in seinem Betriebsvermögen, muss er auch 
den Wertzuwachs dieses Raums erfassen. Wird 
der Raum in das Privatvermögen überführt, ist die 
Differenz zwischen dem Verkehrswert und dem 
Buchwert des Raums in den Aufgabegewinn ein-
zubeziehen.  
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die 
während der aktiven freiberuflichen Tätigkeit gel-
tenden steuerlichen Abzugsbeschränkungen für 
häusliche Arbeitszimmer keinen Einfluss auf die 
Höhe des Aufgabegewinns haben. Der bei der Ge-
winnermittlung anzusetzende Buchwert des häus-
lichen Arbeitszimmers muss dem Urteil zufolge um 
die reguläre gesetzliche Abschreibung gemindert 
werden.  
Hinweis: Der Kläger hatte seinen Gewinn per Ein-
nahmenüberschussrechnung ermittelt. Seinen 
Aufgabegewinn muss er aber anhand einer Aufga-
bebilanz ermitteln. Wir begleiten Sie selbstver-
ständlich im Jahr der Praxisaufgabe beim Über-
gang zur Bilanzierung.  

Pkw-Verkauf  

Besteuerung der Privatnutzung rechtfertigt 
keine Gewinnminderung  

Wird ein Fahrzeug des Betriebsvermögens ver-
kauft, erhöht die Differenz zwischen Buchwert und 
Veräußerungserlös den Gewinn. Laut Bundesfi-
nanzhof kann dieser Gewinn nicht mit dem Argu-
ment gemindert werden, die Abschreibung des 
Fahrzeugs sei wegen der Besteuerung einer pri-
vaten Nutzungsentnahme teilweise wieder neutra-
lisiert worden. Der Veräußerungserlös sei trotz vo-
rangegangener Besteuerung der Nutzungsent-
nahme in voller Höhe als Betriebseinnahme zu 
berücksichtigen. Er sei weder anteilig zu kürzen 
noch in Höhe der auf die private Nutzung entfal-
lenden Abschreibung gewinnmindernd zu korrigie-
ren.  

Eigentumswohnung  

Bei streitiger Kaufpreisaufteilung ist ein 
Gutachten einzuholen  

Die Aufteilung eines einheitlichen Grundstücks-
kaufpreises auf das Gebäude und den Grund und 
Boden ist wichtig, weil nur die Anschaffungskos-
ten des Gebäudes steuerlich abgeschrieben wer-
den können. Daher möchten Vermieter den Wert 
ihres Gebäudes im Besteuerungsverfahren 



Seite 4 von 5 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

                       Dipl.-Ökonom Steuerberater Michael Frühauf – Georgstr. 21 – 31515 Wunstorf – Tel.: 05031-3375 / Fax: - 4232 

 

möglichst hoch und den Wert des Grundstücks 
möglichst niedrig ansetzen. Eine im Kaufvertrag 
vorgenommene Kaufpreisaufteilung müssen die 
Finanzämter grundsätzlich akzeptieren. Wurden 
die realen Wertverhältnisse aber verfehlt, und er-
scheint die vertragliche Kaufpreisaufteilung wirt-
schaftlich nicht haltbar, können Finanzämter und 
Finanzgerichte (FG) sie verwerfen und den Kauf-
preis anders aufteilen.  
Bei strittigen und „verzerrten“ Kaufpreisaufteilun-
gen sind die FG in der Regel dazu angehalten, ein 
Gutachten eines öffentlich bestellten und verei-
digten Sachverständigen zur Bewertung von 
Grundstücken einzuholen. Das hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) entschieden. Die Klägerin hatte 
eine Eigentumswohnung in einer Großstadt für 
110.000 € gekauft. Nach dem Kaufvertrag sollten 
davon nur 20.000 € auf das Grundstück entfallen. 
Entsprechend ging die Klägerin für die Abschrei-
bung von einem Gebäudeanteil von rund 82% aus. 
Das Finanzamt ermittelte dagegen einen Gebäu-
deanteil von nur rund 31 %. Es legte dabei die vom 
Bundesfinanzministerium (BMF) im Internet be-
reitgestellte „Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Ge-
samtkaufpreises für ein bebautes Grundstück 
(Kaufpreisaufteilung)“ zugrunde.  
Das FG hielt die Arbeitshilfe für ein geeignetes 
Wertermittlungsverfahren und wies die Klage ab. 
Der BFH hat das Urteil jedoch aufgehoben. Die Ar-
beitshilfe des BMF gewährleiste nicht die von der 
Rechtsprechung geforderte Aufteilung nach den 
realen Verkehrswerten von Grund und Gebäude. 
Denn die Auswahl der Bewertungsverfahren sei 
auf das (vereinfachte) Sachwertverfahren verengt 
worden. Auch bleibe bei der schematischen Auf-
teilung der Orts- oder Regionalisierungsfaktor un-
berücksichtigt. Bei einer streitigen Grundstücksbe-
wertung seien die FG daher in der Regel dazu an-
gehalten, sich statt auf die BMF-Arbeitshilfe auf 
ein Gutachten zu stützen. 

Anhebung der Freigrenze für Sachbe-
züge ab 2022 

Die Freigrenze für Sachbezüge wird ab dem 
nächsten Jahr (1.1.2022) von 44 € auf 50 € ange-
hoben. 

Verlängerung der Steuererklärungsfris-
ten 

Der Gesetzgeber plant, die Abgabefrist für die 
Steuererklärungen 2019 für steuerlich vertretene 
Steuerpflichtige vom 28.2.2021 auf den 31.8.2021 
zu verschieben. Außerdem soll der Beginn des 
Verzinsungszeitraums für 2019 vom 1.4.2021 auf 
den 1.10.2021 verschoben werden. 

Hintergrund: An sich müssen Steuerpflichtige, die 
ihre Steuererklärung durch einen Steuerberater o-
der anderen Angehörigen der steuerberatenden 
Berufe erstellen lassen, ihre Steuererklärung 2019 

bis zum 28.2.2021 abgeben. Kommt es für 2019 
zu einer Nachzahlung oder Erstattung, wird der 
Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbetrag ab dem 
1.4.2021 verzinst. 

Gesetzentwurf: Die Koalitionsparteien der Bun-
desregierung, CDU/CSU und SPD, schlagen in ei-
nem Gesetzentwurf die Verlängerung der Steuer-
erklärungsfrist für 2019 vor. 

Im Einzelnen soll Folgendes gelten: 

◼ Der bisherige Abgabetermin für steuerlich vertre-
tene Steuerpflichtige soll vom 28.2.2021 auf den 
31.8.2021 verschoben werden. Grund hierfür ist 
die Überlastung der Steuerberater aufgrund der 
Mitwirkung bei den Anträgen auf Bewilligung von 
Corona-Hilfen. 

◼ Außerdem soll der Verzinsungszeitraum für 
Nachzahlungen und Erstattungen für 2019, der 
an sich am 1.4.2021 beginnt, ebenfalls um ein 
halbes Jahr auf den 1.10.2021 verschoben wer-
den. 

Hinweise: Die Verschiebung des Verzinsungszeit-
raums ist für Steuerpflichtige, die eine Erstattung 
erwarten, nachteilig, für Steuerpflichtige, die nach-
zahlen müssen, vorteilhaft. 

Zur Entlastung von landwirtschaftlichen Buchstel-
len ist darüber hinaus geplant, die Steuererklä-
rungsfrist für den Veranlagungszeitraum 2019 für 
beratene land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
um fünf Monate vom 31.7.2021 auf den 
31.12.2021 zu verlängern. Der Beginn des Zins-
laufs für 2019 soll auf den 1.5.2022 verschoben 
werden. 
Das Gesetz muss nun noch das weitere Gesetz-
gebungsverfahren durchlaufen. Sollten sich Ände-
rungen ergeben, werden wir Sie an dieser Stelle 
informieren. 

Steuertipp  

Eltern können ihre Unterhaltsleistungen für 
Kinder über 25 absetzen  

Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Stu-
denten in den vergangenen Monaten ihre Neben-
jobs in der Gastronomie oder im Eventbereich 
verloren. Die Eltern sind daher wieder mehr denn 
je gefragt, das Studium und die allgemeine Le-
bensführung zu finanzieren.  
Mit dem 25. Geburtstag des Kindes fallen für die 
Eltern nicht nur das Kindergeld und die Kinderfrei-
beträge weg, sondern auch der Ausbildungsfrei-
betrag. Zudem entfällt die Familienversicherung 
des Kindes, es muss sich also selbst versichern. 
Den Eltern gehen steuerliche Vergünstigungen 
verloren, obwohl die Ausgaben für die Lebenshal-
tung und das Studium des Kindes unverändert 
hoch bleiben. Die gute Nachricht ist, dass Eltern 
ihre Unterhaltsleistungen an den Nachwuchs ab 
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dessen 25. Geburtstag unter bestimmten Voraus-
setzungen als außergewöhnliche Belastungen 
geltend machen können. Der Fiskus erkennt den 
Unterhalt jetzt bis zu einer Höhe von 9.744 € an 
(für das Jahr 2020 waren es maximal 9.408 €). 
Von Unterhaltsleistungen zieht das Finanzamt 
auch keine zumutbare Belastung (Eigenanteil) ab, 
so dass der Steuervorteil ab dem ersten Euro 
greift.  
Hinweis: Basisbeiträge für die Kranken- und Pfle-
geversicherung des Kindes können die Eltern zu-
sätzlich als Unterhaltsleistungen geltend machen. 
Sie erhöhen den Höchstbetrag.  
Grundvoraussetzung für den Abzug von Unter-
haltsleistungen ist, dass der Anspruch der Eltern 
auf Kindergeld entfallen ist. Dies ist bei Kindern in 
Ausbildung spätestens mit dem Erreichen des 25. 
Lebensjahres der Fall. Eine weitere Vorausset-
zung ist, dass das Kind kein oder nur ein geringes 
eigenes Vermögen besitzt. Dieses darf 15.500 € 
nicht überschreiten, sonst entfällt der Steuerabzug 
(sofern es sich bei dem Vermögen nicht um Wohn-
eigentum handelt).  
Hat das Kind eigene Einkünfte über 624 € im 
Jahr, verringert dieser Betrag den abzugsfähigen 
Höchstbetrag der Unterhaltsleistungen. Wenn das 
Kind die Ausgaben für das Studium als Werbungs-
kosten absetzen kann, da es sich um eine zweite 
Berufsausbildung (z.B. ein Masterstudium) han-
delt, reduzieren diese Kosten seine relevanten 
Einkünfte. Dadurch fällt die Kürzung des Unter-
haltshöchstbetrags geringer aus.  
Hinweis: Wohnt der studierende Nachwuchs wei-
terhin im Haushalt seiner Eltern, können die Kos-
ten ohne Belege mit dem Höchstbetrag von 9.744 
€ angesetzt werden. Der Fiskus geht in diesem 
Fall davon aus, dass die Ausgaben für Kost und 
Logis in jedem Fall den Maximalbetrag erreichen. 
Studiert das Kind auswärts, müssen die Ausgaben 
gegenüber dem Finanzamt belegt werden. Alle 
Überweisungen, die für oder an das Kind getätigt 
werden, sollten daher dokumentiert werden.  
 
Wunstorf, März 2021 

Michael Frühauf, Steuerberater 

Fachberater im Gesundheitswesen (H:G/metax) 

 
Nicole Möller, Steuerberaterin 
Fachberaterin für das Gesundheitswesen (DStV e.V.) 

 

Zur allgemeinen Berichterstattung zu den öffentli-
chen Corona-Hilfen etc. verweisen wir auf unsere 
Sonderinformationen zu diesem Thema sowie auf 
unsere Webseite* 

 https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-
Download 

* bei einem Link mit Zeilenumbruch funktioniert der Link im pdf -

Exemplar i.d.R. leider nur, wenn man auf das Ende des Links drückt. 

https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download
https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download

